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Betrifft 
Gemeindegebiet Teesdorf, L 4041, Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h, dauernde 
Verkehrsmaßnahme 

Verordnung 

Die Bezirkshauptmannschaft Baden verfügt gemäß § 43 Abs 4a der 
Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs im Gemeindegebiet von Teesdorf nachstehende 
Verkehrsmaßnahme: 

Das Befahren der Landesstraße L 4041 ist von km 1,464 bis km 1,573 mit einer 
höheren Geschwindigkeit als 30 km/h verboten. 

Dieses Verbot gilt an Schultagen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 

Dieses Verbot ist durch das Aufstellen der Verkehrszeichen gemäß § 52 lit a Z 1 0a StVO 
1960 „Geschwindigkeitsbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit)" mit dem Zusatz 
„Gilt an Schultagen von 07.00 - 15.00 Uhr" und § 52 lit a Z 1 Ob StVO 1960 „Ende der 
Geschwindigkeitsbeschränkung" jeweils mit der Aufschrift „30" kundzumachen. 

Gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 
Verkehrszeichen in Kraft. 
Die mit dieser Verordnung im Widerspruch stehenden Verordnungen werden aufgehoben 
und treten mit der Entfernung der Verkehrszeichen außer Kraft. 

Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Teesdorf, z. H. des Bürgermeisters, Schulstraße 11, 2524 

Teesdorf 

2. Straßenbauabteilung 4 - Wiener Neustadt, Günser Straße 88, 2700 Wr. Neustadt 
3. Straßenmeisterei Baden, Ebreichsdorfer Straße 5, 2512 Tribuswinkel 
4. Bezirkspolizeikommando Baden, Conrad v. Hötzendorf-Platz, 2500 Baden 
5. Polizeiinspektion Günselsdorf, Leobersdorfer Strasse 3, 2525 Günselsdorf 
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Mit dem Auftrag um Durchführung vermehrter Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen 
des täglichen Sicherheitsdienstes in unregelmäßigen Abständen in den Monaten 
September bis November. 

6. An die Arbeiterkammer f. NÖ, Wassergasse 31, 2500 Baden 
7. Bezirksbauernkammer Baden und Mödling, Pfaffstättner Straße 3, 2500 Baden 
8. An die NÖ Wirtschaftskammer Baden, Bahngasse 8, 2500 Baden 

Für den Bezirkshauptmann 

Mag.Fe r s t 1 

Fachgebietsleitung 

~MTSSIGNATUA 

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert. 
Hinweise finden Sie unter: 

www.noe.gv.at/amtssignatur 


